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ERKLAERUNG DER GEMEINEIDG. TAGSATZUNG ZU BADEN, DASS EIN ALLGE¬
MEINER LANDFRIEDEN[ - 1 .. VILLMERGERKRIEG- ]■ GE¬
SCHLOSSEN WORDEN SEI

EA VI 1 , 320 a

"Zuo wüssen sye hiemit , demnoch durch die . . . Verlichung dess allerhöchsten

die Jn lobl . Eidtgnoschafft entstandtene Kriegs Unruohen Vermitelst der . . .

Schidtorten [ FR3 S0 3 BS 3 SH ] Hingelegt 3 . . . hiemit ein durch gehender allge¬

meiner fridt geschlossen 3 dass hierauff inssgmein nottwendig erachtet worden 3

solchen geschlossnen friden hier unnd anderstwo Zuo mannigkliches nachricht

öffentlich Verkünden Zuolassen 3 mit dem ernstlichen bevelch 3 das forthin ein

'Jedtweder gegen dem anderen 3 sich fridt unnd fründtlich Verhalten . . . 3 dess



Vergangenen Jn Ungutem nit mehr gedenakhen , sonnder alless todt , ab , Verzügen

Unnd vergässen sein lassen , Unnd ein anderen wie vor dissem Unwessen Fründt-

lich Eidtgnösisoh Unnd brüederlioh meinnen , Unnd Tradieren Vornehmblich sich

alless Verwyssens , lesterens , Schmützens und Schmächens gentzlich müessigen

Unnd enthalten solle . "

Darunter der Vermerk des Landschreibers der Freien Aemter,
Beat Jakobi.  Zurlauben:

"Datum 11 . Merzen 1656 . Canzley der freyen Embtern"

Kopie AH 63 , 312
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